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ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch 
auf einen Basket Europäischen nachhaltigen Aktien
CHF hedged 

22.11.2019 - Open End  |  Valor 42 981 230

Neuemission 1. Produktebeschreibung

Derivatekategorie/Bezeichnung Partizipationsprodukt/Tracker-Zertifikat (1300, gemäss Swiss Derivative Map des
Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte)

KAG Hinweis Hierbei handelt es sich um ein Strukturiertes Produkt. Das Strukturierte Produkt ist
keine kollektive Kapitalanlage im Sinne des Kollektivanlagegesetzes (KAG) und 
untersteht keiner Genehmigungspflicht und keiner Aufsicht der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht FINMA. Die Anleger tragen ferner ein Emittentenrisiko.

Anlageprofil Der Basiswert dieses Strukturierten Produktes wird dynamisch und während der Laufzeit
diskretionär verwaltet. 

Der Investmentmanager wählt ein diversifiziertes Basket europäischer Titel aus und verfolgt
einen Ansatz, der Elemente der Nachhaltigkeit mit Finanzanalyse kombiniert. Der
Nachhaltigkeitsansatz berücksichtigt nicht-finanzielle Parameter, die es ermöglichen,
bestimmte spezifische Risiken zu reduzieren und mittel- und langfristig stabilere Erträge zu
erzielen. Der finanzielle Ansatz verfolgt die Auswahl der besten Unternehmen in Bezug auf
Rentabilität, Bilanzgesundheit und betriebliche Effizienz. 

Weitere Informationen zur Anlagestrategie können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank,
Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE sowie über die E-Mailadresse
documentation@zkb.ch bezogen werden.

Titeluniversum Das Anlageuniversum besteht vorwiegend aus Wertpapieren, die an einer anerkannten
Schweizer, europäischen, oder britischen Börse notiert sind. Der Investmentmanager
unterwirft diese Wertpapiere einem ESG-Filter, um sicherzustellen, dass das Anlageuniversum
nur Wertpapiere umfasst, die die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Zusätzlich zur Anlage in
Wertpapiere kann der Investmentmanager beschließen, eine Barzuweisung vorzunehmen. Die
aktuelle Zusammensetzung des Basiswertes ist unter www.zkb.ch/structuredproducts
öffentlich einsehbar. 

Rebalancing Der Investment Manager bewirtschaftet den Basiswert nach eigenem Ermessen auf der
Grundlage seiner qualifizierten Markteinschätzung. Der Investment Manager kann bis zu 12
Rebalancings pro Jahr durchführen. Bei zusätzlichen Rebalancings behält sich die Emittentin
das Recht vor, die Jahresgebühr anzupassen oder die Transaktionsgebühr zu erhöhen. Bei der
Auswahl der Komponenten des Basiswertes achtet der Investmentmanager auf eine
ausreichende Liquidität und Marktfähigkeit. Die Emittentin behält sich das Recht vor, eine vom
Investment Manager veranlasste Transaktion eines Titels unter Umständen abzulehnen, wenn
sie mit internen oder externen Vorgaben in Konflikt steht. Das Rebalancing erfolgt
interessewahrend zu aktuellen Marktwerten der zugrundeliegenden Basiswerte (Durchschnitt
der durch die Emittentin in die Basketwährung umgerechneten Nettokurse der Basiswerte).
Die aktuelle Zusammensetzung des Basiswertes ist im Anhang zu diesem Term Sheet
aufgeführt.

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich

Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA

Lead Manager, Zahl-, Ausübungs-
und Berechnungsstelle

Zürcher Kantonalbank, Zürich
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Investment Manager Walliser Kantonalbank, Sion
Die Walliser Kantonalbank untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken
und Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes
über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der
FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, http://www.finma.ch.

Valorennummer/ISIN 42 981 230 (nicht kotiert)/CH0429812305

Emissionsbetrag/Nennbetrag/
Handelseinheit

CHF 25’000’000.00/CHF 100.00/1 Strukturiertes Produkt oder ein Mehrfaches davon

Anzahl der Strukturierten Produkte Bis zu 250’000, mit der Möglichkeit der Aufstockung

Ausgabepreis CHF 100.00 / 100% des Basketwertes am Initial Fixing Tag

Währung CHF

Basiswert per Initial Fixing Tag Komponente ISIN
/ Bloomberg

Börse *Währung
/ Initial
Fixing
Wert

Gewicht
in %

Anzahl
Aktien/

Bestand

3i Group PLC GB00B1YW440
9

/III LN

London Stock
Exchange

10.7210 3.00 0.219858

Adidas AG DE000A1EWW
W0

/ADS GY

Xetra 266.3323 5.00 0.017242

ASML Holding NV NL0010273215
/ASML NA

Euronext
Amsterdam

247.8719 5.00 0.018526

Assa Abloy AB SE0007100581
/ASSAB SS

Stockholm 227.1765 0.70 0.030198

Assicurazioni
Generali SPA

IT0000062072
/G IM

Borsa Italiana 19.2447 1.60 0.076356

Atlas Copco AB SE0011166610
/ATCOA SS

Stockholm 363.0224 5.00 0.134982

Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA

ES0113211835
/BBVA SQ

Madrid 4.7624 2.00 0.385687

Beiersdorf AG DE0005200000
/BEI GY

Xetra 105.2283 4.00 0.034911

Lindt & Sprüngli AG CH0010570767
/LISP SE

SIX Swiss
Exchange 

7384.1631 2.20 0.000298

DANONE FR0000120644
/BN FP

Euronext Paris 75.0482 3.00 0.036712

Deutsche Boerse AG DE0005810055
/DB1 GY

Xetra 136.9637 2.00 0.013411

Equinor ASA NO0010096985
/EQNR NO

Oslo 177.1345 1.50 0.078530

EssilorLuxottica SA FR0000121667
/EL FP

Euronext Paris 139.4496 4.00 0.026344

Genmab A/S DK0010272202
/GMAB DC

Copenhagen 1497.8696 4.00 0.018325

Henkel AG & Co
KGaA

DE0006048432
/HEN3 GY

Xetra 94.9589 3.00 0.029015

Infineon
Technologies AG

DE0006231004
/IFX GY

Xetra 19.5234 2.60 0.122306

ITV Plc GB0033986497
/ITV LN

London Stock
Exchange

1.3454 3.00 1.751978

Kering SA FR0000121485
/KER FP

Euronext Paris 543.7653 3.10 0.005236

Koninklijke DSM NV NL0000009827
/DSM NA

Euronext
Amsterdam

116.5098 3.00 0.023648

Koninklijke Philips
Electronics NV

NL0000009538
/PHIA NA

Euronext
Amsterdam

40.8499 2.00 0.044965

London Stock
Exchange Group PLC

GB00B0SWJX34
/LSE LN

London Stock
Exchange

68.9431 2.00 0.022793

L'Oréal SA FR0000120321
/OR FP

Euronext Paris 261.5280 3.00 0.010535

Münchener Rück AG DE0008430026
/MUV2 GY

Xetra 255.7956 2.00 0.007181

Orsted A/S DK0060094928
/ORSTED DC

Copenhagen 605.2012 1.60 0.018142
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RELX Plc GB00B2B0DG97
/REL LN

London Stock
Exchange

18.6546 4.00 0.168473

Roche Holding AG CH0012032048
/ROG SE

SIX Swiss
Exchange

296.0965 3.00 0.010132

SAP AG DE0007164600
/SAP GY

Xetra 121.9539 2.00 0.015061

Schneider Electric SA FR0000121972
/SU FP

Euronext Paris 87.8475 4.00 0.041818

Schroders PLC GB0002405495
/SDR LN

London Stock
Exchange

32.4575 4.00 0.096828

Segro PLC (REIT) GB00B5ZN1N88
/SGRO LN

London Stock
Exchange

8.5580 1.40 0.128532

Sonova Holding AG CH0012549785
/SOON SE

SIX Swiss
Exchange

233.1000 3.30 0.014157

Standard Chartered
PLC

GB0004082847
/STAN LN

London Stock
Exchange

7.0154 2.00 0.223992

UPM-Kymmene OYJ FI0009005987
/UPM FH

Helsinki 30.9109 2.20 0.065365

Vifor Pharma AG CH0364749348
/VIFN SE

SIX Swiss
Exchange

157.8977 4.00 0.025333

WPP PLC JE00B8KF9B49
/WPP LN

London Stock
Exchange

9.9072 1.80 0.142751

* Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind, falls anwendbar,
bereits im Initial Fixing Wert jeder Komponente enthalten und werden damit durch die
Inhaber vom Strukturierten Produkt getragen. Dies gilt insbesondere, obwohl nicht
abschliessend, im Zusammenhang mit der Ausübung von mit dem Strukturierten Produkt
verbundenen Rechten und/oder bei einem Rebalancing.

Basketwert CHF 100.00 am Initial Fixing Tag

Ratio 1 ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch entspricht 1 Basiswert

Ausschüttungen Es finden keine Ausschüttungen an den Anleger statt. Die von den Basiswertkomponenten
ausgeschütteten Dividenden fliessen gänzlich als sogenannte Nettodividenden dem
Strukturierten Produkt zur Wiederinvestition zu.

Initial Fixing Tag 15. November 2019
Die Emittentin kann den Zeitraum für das Initial Fixing in alleiniger Kompetenz ausdehnen,
falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B. Liquidität) als nötig erachtet.

Liberierungstag 22. November 2019

Rücknahmerecht der Emittentin Die Emittentin hat das Recht, die ausstehenden Strukturierten Produkte vierteljährlich per 15.
Tag der Monate März, Juni, September und Dezember (Fixierungstag; modified following)
zurückzunehmen, erstmals per 15. Dezember 2020. Am Fixierungstag wird der
Rückzahlungsbetrag festgelegt, welcher sich nach den Angaben unter der Rubrik
Rückzahlungsmodalitäten richtet. Die Emittentin kann den Zeitraum für das Final Fixing in
alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B.
Liquidität) als nötig erachtet. Die Ankündigung und somit die Willenserklärung zur Ausübung
des Rücknahmerechts erfolgt mit einer Frist von 20 Bankwerkstagen auf der Webseite der
Zürcher Kantonalbank. Sie bedarf keiner Angabe von Gründen. Die Rückzahlung wird mit
Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt (Rückzahlungstag).

Rückgaberecht des Anlegers Nebst der Möglichkeit, Strukturierte Produkte im Sekundärmarkt zu verkaufen, wird dem
Anleger das Recht eingeräumt, das Produkt vierteljährlich per 15. Tag der Monate März, Juni,
September und Dezember (Fixierungstag; modified following) an die Emittentin
zurückzugeben, erstmals per 15. Dezember 2020. Am Fixierungstag wird der
Rückzahlungsbetrag festgelegt, welcher sich nach den Angaben unter der Rubrik
Rückzahlungsmodalitäten richtet. Die Emittentin kann den Zeitraum für das Final Fixing in
alleiniger Kompetenz ausdehnen, falls sie dies aufgrund aktueller Marktbedingungen (wie z.B.
Liquidität) als nötig erachtet. Die Willenserklärung zur Ausübung des Rückgaberechts muss bis
spätestens 5 Bankwerktage vor dem Fixierungstag bei der Zürcher Kantonalbank eintreffen
und ist an folgenden Adressaten zu richten: Per Briefpost an Zürcher Kantonalbank, Verkauf
Strukturierte Produkte, IHHV, Postfach, 8010 Zürich oder per Email an derivate@zkb.ch. Die
Rückzahlung wird mit Valuta 5 Bankwerktage nach dem Fixierungstag ausgeführt
(Rückzahlungstag). 
Sollte der Anleger seine Strukturierten Produkte bei einer Drittbank (Depotbank) deponiert
haben, so muss er zusätzlich rechtzeitig seine Depotbank bezüglich der Ausübung des
Rückgaberechts instruieren/informieren.
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Initial Fixing Wert 15. November 2019, Durchschnitt der interessewahrend durch die Emittentin erzielten
Nettokurse der Basiswertkomponenten.
Lokale Steuern, Transaktionskosten und ausländische Kommissionen sind bereits im Initial
Fixing Wert jeder Komponente enthalten falls anwendbar.

Rückzahlungsmodalitäten Am Rückzahlungstag erhält der Anleger für jedes Strukturierte Produkt 100% des inneren
Werts in bar ausbezahlt. Der Innere Wert berechnet sich anhand folgender Formel an jedem
Handelstag t:

-

Gebühren 

wobei:
IWt Innerer Wert am Handelstag t (IW0 = CHF 100.00)
n Anzahl Basiswertkomponenten

Gewicht in % der Basiswertkomponente i zum Zeitpunkt t

Preis der Basiswertkomponente i zum Zeitpunkt t

Preis der Währung der Basiswertkomponente i zum Zeitpunkt t

Zinsertrag/Zinskosten in % des FX-Rolls zwischen Zeitpunkt t-1 und t der
Währung der Basiswertkomponente i

Ein allfälliger Cash-Anteil im Strukturierten Produkt kann mit dem Referenzzinssatz der
jeweiligen Währung negativ verzinst werden. Dies wirkt sich negativ auf den Wert des
Strukturierten Produktes aus.
Finden während der Laufzeit des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch Kapitalereignisse statt,
welche bei Emission des Strukturierten Produkes nicht bekannt waren, so werden diese durch
entsprechende Anpassung der Gewichtung der betroffenen Basiswertkomponente
angeglichen.

Kotierung Das Produkt wird nicht an einer anerkannten Börse kotiert.
Die Emittentin offeriert einen Sekundärmarkt mit einer maximalen Geld-Brief Spanne von
1.00% unter normalen Marktkonditionen.

Jährliche Gebühr Bis 1.25% p.a. Die Gebühr wird auf dem Produktwert belastet und pro rata temporis im
täglichen Handelspreis berücksichtigt. Von der jährlichen Gebühr entfallen bis 0.25% p.a. auf
die Emittentin für die Administration und 1.00% p.a. auf den Investment Manager für die
diskretionäre Verwaltung des Strukturierten Produktes.

Rebalancing Fee Pro erfolgtem Rebalancing wird dem Produkt eine Rebalancing Fee von 0.10% des
Transaktionswertes belastet.

Clearingstelle SIX SIS AG/Euroclear/Clearstream

Vertriebsentschädigungen Bei diesem Strukturierten Produkt werden keine Vertriebsentschädigungen in Form eines
Rabattes auf dem Ausgabepreis, als Vergütung eines Teils des Ausgabepreises oder in Form
anderer einmalig und/oder periodisch anfallender Gebühren an einen oder mehrere
Vertriebspartner bezahlt.

Sales: 044 293 66 65 SIX Telekurs: .zkb Reuters: ZKBSTRUCT
Internet: www.zkb.ch/strukturierteprodukte Bloomberg: ZKBY <go>

Wesentliche Produktemerkmale Der Kauf dieses Strukturierten Produktes entspricht wertmässig dem Kauf des zugrunde
liegenden Basiswertes abzüglich der Gebühren. Der Anleger erhält in einer einzigen
kostengünstigen Transaktion die Möglichkeit, vollumfänglich an der Performance des
Basiswertes teilzunehmen. Dividendenzahlungen von im Basket enthaltenen
Basiswertkomponenten werden dem Anleger mittels Reinvestition entschädigt. Die
Rückzahlung richtet sich nach dem gewichteten Wert der im Basket enthaltenen
Basiswertkomponenten am Fixierungstag.
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Steuerliche Aspekte Die Emittentin erstellt jeweils per 31. Oktober jeden Jahres zu Handen der Eidg.
Steuerverwaltung ein Reporting. Darin wird die Wertentwicklung (Veränderung zum
Vorjahreswert) in die Komponenten Ertrag und Kapitalgewinn aufgeteilt und ausgewiesen.
Die Ertragskomponente unterliegt dabei per Stichtag der Einkommenssteuer. Die
Kapitalgewinnkomponente ist steuerfrei.
Es wird keine Eidg. Verrechnungssteuer erhoben. Das Produkt unterliegt im Sekundärmarkt
nicht der Eidg. Umsatzabgabe. Das Produkt kann weiteren Quellensteuern oder Abgaben
unterliegen, insbesondere unter dem Regelwerk von FATCA resp. Sect. 871(m) U.S. Tax Code
oder ausländischen Finanztransaktionssteuern. Sämtliche Zahlungen aus diesem Produkt
erfolgen nach Abzug allfälliger Quellensteuern und Abgaben. 
Die vorstehenden Hinweise zur Besteuerung sind lediglich eine Zusammenfassung dessen, wie
die Emittentin unter dem derzeit geltenden Recht und der gängigen Praxis der
Eidgenössischen Steuerverwaltung in der Schweiz die Besteuerung dieser Strukturierten
Produkte im Zeitpunkt der Emission versteht. Die Steuergesetzgebung und die Praxis können
sich ändern. Die Emittentin schliesst jegliche Haftung für die vorstehenden Hinweise aus. Diese
allgemeinen Hinweise können die steuerliche Beratung des einzelnen Anlegers nicht ersetzen.

Dokumentation Dieses Dokument stellt einen Vereinfachten Prospekt nach Art. 5 KAG dar. Das
Emissionsprogramm der Emittentin vom 15. April 2019, welches von der SIX Swiss Exchange
am 15. April 2019 als 'SIX Swiss Exchange-registriertes Emissionsprogramm' bewilligt wurde,
ergänzt diesen Vereinfachten Prospekt. Strukturierte Produkte werden als Wertrechte begeben
und bei der SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Die Ausgabe von Wertpapieren oder
Beweisurkunden ist ausgeschlossen. Dieser Vereinfachte Prospekt sowie das
Emissionsprogramm können kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse
9, 8001 Zürich, Abteilung VRIE sowie über die E-Mailadresse documentation@zkb.ch
bezogen werden. Dieses Dokument stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a
bzw. 1156 OR dar.

Angaben zum Basiswert Informationen über die Wertentwicklung der Basiswerte/Basiswertkomponenten können
öffentlich unter www.bloomberg.com eingesehen werden. Des Weiteren können die
aktuellen Jahresberichte direkt über die Webseite des Unternehmens abgerufen werden. Die
Übertragbarkeit der Basiswerte/Basiswertkomponenten richtet sich nach deren Statuten.

Mitteilungen Alle Mitteilungen seitens der Emittentin betreffend dieses Strukturierten Produktes,
insbesondere Mitteilungen bezüglich der Anpassung der Bedingungen, werden rechtsgültig
über die Internetadresse https://zkb-finance.mdgms.com/products/stp/index.html zum
entsprechenden Strukturierten Produkt publiziert. Über die Valorensuchfunktion kann direkt
auf das gewünschte Strukturierte Produkt zugegriffen werden.

Rechtswahl/Gerichtsstand Schweizer Recht/Zürich

2. Gewinn- und Verlustaussichten per Jahr 1

Gewinn- und Verlustaussichten per
Jahr 1

ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch

Basket Rückzahlung
Wert Prozent ZKB Tracker-Zertifikat

Dynamisch
Performance %

CHF 40.00 -60.00% CHF 39.50 -60.50%
CHF 60.00 -40.00% CHF 59.25 -40.75%
CHF 80.00 -20.00% CHF 79.00 -21.00%
CHF 100.00 +0.00% CHF 98.75 -1.25%
CHF 120.00 +20.00% CHF 118.50 18.50%
CHF 140.00 +40.00% CHF 138.25 38.25%
CHF 160.00 +60.00% CHF 158.00 58.00%

Quelle: Zürcher Kantonalbank

Die Performance des ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch ist analog zur Performance des
Basiswerts abzüglich der Gebühren. Allfällige Rebalancing Fees sind in der obenstehenden
Tabelle nicht berücksichtigt.

Die obenstehende Tabelle gilt per Jahr 1 und kann nicht als Preisindikation der Emittentin für
das vorliegende Strukturierte Produkt während der Laufzeit verwendet werden. Während der
Laufzeit des Strukturierten Produktes kommen zusätzliche Risikofaktoren hinzu, welche den
Wert des Strukturierten Produktes entscheidend beeinflussen. Der im Sekundärmarkt gestellte
Preis kann daher deutlich von der obenstehenden Tabelle abweichen. Zu Darstellungszwecken
wird angenommen, dass sich die Währung des Basiswerts über die Laufzeit nicht verändert.
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3. Bedeutende Risiken für die Anlegerinnen und Anleger

Emittentenrisiko Verpflichtungen aus diesem Strukturierten Produkt stellen direkte, unbedingte und
ungesicherte Verpflichtungen der Emittentin dar und stehen im gleichen Rang wie alle
anderen direkten, unbedingten und ungesicherten Verpflichtungen der Emittentin. Die
Werthaltigkeit des Strukturierten Produktes ist nicht allein von der Entwicklung des
Basiswertes und anderen Entwicklungen auf den Finanzmärkten abhängig, sondern auch von
der Bonität der Emittentin. Diese kann sich während der Laufzeit dieser Strukturierten
Produkte verändern.

Spezifische Produkterisiken Strukturierte Produkte sind komplexe Anlageinstrumente, welche hohe Risiken enthalten
können und entsprechend nur für erfahrene Anleger gedacht sind, welche die damit
verbundenen Risiken verstehen und zu tragen fähig sind. 
Diese Strukturierten Produkte sind Anlageprodukte deren Kurs im selben Ausmass wie der
zugrunde liegende Basiswert schwankt abzüglich der Gebühren. Je nach Entwicklung kann
der Kurs eines ZKB Tracker-Zertifikat Dynamisch erheblich unter den Emissionspreis fallen. Die
Risikocharakteristik entspricht derjenigen des zugrunde liegenden Basiswertes. Das Zertifikat
ist in CHF denominiert. Weicht die Referenzwährung des Anlegers vom CHF ab, trägt dieser
das Wechselkursrisiko zwischen seiner Referenzwährung und dem CHF.

4. Weitere Bestimmungen

Anpassungen Tritt bezüglich des Basiswertes/einer Basiswertkomponente irgend ein ausserordentliches
Ereignis ein, welches es der Emittentin verunmöglicht oder übermässig erschwert, die Pflichten
aus diesem Strukturierten Produkt zu erfüllen oder den Wert der Strukturierten Produkte zu
bestimmen, trifft die Emittentin, nach freiem Ermessen die geeigneten Massnahmen und hat,
falls notwendig die Bedingungen der Strukturierten Produkte derart anzupassen, dass der
wirtschaftliche Wert der Strukturierten Produkte nach dem Eintritt des Ereignisses so weit
möglich dem wirtschaftlichen Wert der Strukturierten Produkte vor Eintritt des Ereignisses
entspricht. Ist nach Ansicht der Emittentin eine sachgerechte Anpassung, aus welchen
Gründen auch immer, nicht möglich, ist die Emittentin berechtigt, die Strukturierten Produkte
vorzeitig zurückzuzahlen.

Marktstörungen Wenn aufgrund einer Marktstörung in Bezug auf den Basiswert/eine Basiswertkomponente
kein Kurs ermittelt werden kann, setzt die Emittentin oder die Berechnungsstelle den Kurs des
von der Marktstörung betroffenen Basiswertes/Basiswertkomponente nach freiem Ermessen
unter Berücksichtigung der allgemeinen Marktlage und des letzten vor der Marktstörung
festgestellten Kurses des von der Marktstörung betroffenen Basiswertes/Basiswertkomponente
fest und ist berechtigt, sofern die Marktstörung am Verfalltag besteht, diesen auf den ersten
Bankarbeitstag, an dem die Marktstörung nicht mehr besteht, zu verschieben. 
Diese Bestimmung gilt entsprechend für die Festlegung des Wertes des Strukturierten
Produktes, dessen Basiswert/Basiswertkomponente von einer Marktstörung betroffen ist.

Kündigung aufgrund von
Gesetzesänderungen

Die Emittentin behält sich die jederzeitige vorzeitige Kündigung aus steuerlichen Gründen (wie
z.B. im Fall, in dem die Emittentin aufgrund neuer Steuererlassen zu einer Zahlung zusätzlicher
Beträge verpflichtet wäre, die durch den Einbehalt oder Abzug von gegenwärtigen oder
zukünftigen Steuern, Abgaben, Festsetzungen oder Gebühren gleich welcher Art entstanden
sind) sowie bei Einschränkungen in Bezug auf ihre Tätigkeit als Emittentin durch neue Erlasse
oder Verwaltungsmassnahmen (z.B. wenn ihr die Ausgabe von Strukturierten Produkten
aufsichtsrechtlich untersagt wird) vor.

Ersetzung des Basiswertes Während der Laufzeit der Strukturierten Produkte kann es zu Anpassungen oder einer
Ersetzung des Basiswertes oder der Zusammensetzung der Basiswerte durch die
Berechnungsstelle kommen. Es kann in diesen Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass
solche Anpassungen oder Ersetzungen den Wert der Strukturierten Produkte negativ
beeinflussen. Ebenfalls kann bei Strukturierten Produkten auf einen Index nicht
ausgeschlossen werden, dass sich Veränderungen in der Zusammensetzung eines Index durch
Anpassungen oder Ersetzungen in Bezug auf einzelne Indexbestandteile, zum Beispiel durch
die Herausnahme oder Neuaufnahme von Einzelwerten, den Kurs des Index, und damit den
Wert der Strukturierten Produkte negativ beeinflussen können.

Verkaufsbeschränkungen EWR, U.S.A./U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Guernsey

Prudentielle Aufsicht Die Zürcher Kantonalbank untersteht als Bank im Sinne des Bundesgesetzes über die Banken
und Sparkassen (BankG; SR 952.0) und als Effektenhändlerin im Sinne des Bundesgesetzes
über die Börsen und den Effektenhandel (BEHG; SR 954.1) der prudentiellen Aufsicht der
FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern, http://www.finma.ch.

Aufzeichnung von
Telefongesprächen

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass Telefonate mit Handels- und Verkaufseinheiten
der Zürcher Kantonalbank aufgezeichnet werden. Anleger, die Telefongespräche mit diesen
Einheiten führen, stimmen der Aufzeichnung stillschweigend zu.
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Weitere Hinweise Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder Aufforderung zum
Erwerb von Finanzinstrumenten dar und kann die eigene Beurteilung des einzelnen Anlegers
nicht ersetzen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung
dar, sondern dienen ausschliesslich der Produktbeschreibung. Eine Anlageentscheidung sollte
in jedem Fall auf Grundlage dieser Endgültigen Bedingungen sowie des Emissionsprogramms
getroffen werden. Insbesondere sollte der Anleger vor dem Abschluss einer Transaktion,
allenfalls unter Beizug eines Beraters, die Bedingungen für die Investition in das Produkt in
Bezug auf die Vereinbarkeit mit seinen persönlichen Verhältnissen, auf juristische,
regulatorische, steuerliche und andere Konsequenzen prüfen. Nur ein Anleger, der sich über
die Risiken der Transaktion im Klaren und wirtschaftlich in der Lage ist, allfällig eintretende
Verluste zu tragen, sollte derartige Geschäfte tätigen.

Zürich, 3. Oktober 2019, letztes Update am 18. November 2019


